
Alimentenbevorschussung

Alimentenbevorschussung ist an das Amt für Jugend und Berufsberatung delegiert. Die Anträge werden

der Sozialbehörde von der Durchführungsstelle zur Genehmigung vorgelegt.

Die Adresse des Amtes für Jugend und Berufsberatung finden Sie unter Kinder / Jugendliche.

Zuständige Abteilung

Soziales

https://www.weiach.ch/
https://www.weiach.ch/
https://www.weiach.ch/dorfleben/lebenslagen/jugend.page/37
https://www.weiach.ch/verwaltung/abteilungen/sozialdienst.page/98/unit/14

